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GZ.: A/WBZ/09048/2016 
 

Hamburg, den 19. Januar 2017 
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Sprechzeiten: 
nach Vereinbarung im Service Zentrum 
oder beim Sachbearbeiter 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
S1, S11, S2, S3, S31 Altona 
112, 155 Große Bergstraße 
 
 
 
 
 
 
 

Verfahren Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 61 HBauO 
Eingang 30.11.2016 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 206-003 
Flurstück 464 in der Gemarkung: Altona-Nord 
 
Nutzungsänderung eines Ladens zu einem Steh-Imbiss 
 
WIDERRUFLICHE GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird un-
beschadet der Rechte Dritter unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs die Ge-
nehmigung erteilt, das oben beschriebene Vorhaben auszuführen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Genehmigung nicht die gegebenenfalls notwen-
dige Einholung anderer öffentlich - rechtlicher Zulassungsentscheidungen ersetzt. 
 
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Baustufenplans Altona-Altstadt in einem als 
Verkehrsfläche festgesetzten Bereich. Der Widerruf wird ausgesprochen, wenn das 
Grundstück gemäß Bebauungsplan bebaut werden soll. 
 
Im Falle des Widerrufs ist die vorgenannte bauliche Anlage auf erste Anforderung von der 
Eigentümerin oder dem Eigentümer oder der über die bauliche Anlage verfügungsberech-
tigten Person innerhalb von 3 Monaten ohne Entschädigungsansprüche zu beseitigen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die Rechtsnachfolge-
rin oder den Rechtsnachfolger. 
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Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn in-
nerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht be-
gonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
 
Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
 
Dieser Bescheid schließt ein: 

Genehmigung nach § 173 BauGB hinsichtlich der Sozialen Erhaltungsverordnung 
Planungsrechtliche Grundlagen 
Baustufenplan Altona-Altstadt 
 mit den Festsetzungen: weiße Fläche (Bahngelände) 
 Baupolizeiverordnung vom 08.06.1938 in der geltenden Fassung 
 
Ausführungsgrundlagen 
Bestandteil des Bescheides  
- die Vorlagen Nummer 
 2 / 1 Lageplan / Flurkartenauszug 
 2 / 6 Ansicht Straße 
 2 / 10 Rechnerische Prüfung immissionsschutzrechtlicher Belange 
 2 / 11 Lageplan 
 2 / 12 Grundriss / Erdgeschoss 
 2 / 13 Ansicht West 
 2 / 14 Schnitt 
 2 / 15 Betriebsbeschreibung 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
Der Bescheid umfasst auch die 
 ### 
 ### 
 
 
  
 
 
 
Unterschrift 
 
 
Gebühr 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
   
 
Weitere Anlagen 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage zum Bescheid 
### 
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Anlage 
 
 -------------------- STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG --------------------  
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument ent-
fernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Nutzungsänderung 
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse  4 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nicht reines Wohngebäude 
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